
Bürgerversammlung
Herzlich willkommen!



Hauptamt
Leitung: Fabian Koppel



Einwohnerzahlen 
Gesamt: 18.412 (2024: 18.258) 

Bobingen 15.933

Burgwalden 66

Kreuzanger 160

Reinhartshausen  620

Straßberg 1.189

Waldberg 444

Stand: 20.10.2025

0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre 18 - 59 Jahre 60 - 105 Jahre

Altersgruppenstatistik



Einwohnerzahlen 
Gesamt: 18.412 (2024: 18.258) 

Bobingen 15.933

Burgwalden 66

Kreuzanger 160

Reinhartshausen  620

Straßberg 1.189

Waldberg 444

Stand: 20.10.2025

0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre 18 - 59 Jahre 60 - 105 Jahre

Altersgruppenstatistik



Nationalitätenstatistik
Staatsangehörigkeiten gesamt:  87

Deutschland: 15.203

Türkei: 929

Polen: 224

Stand: 20.10.2025



Kommunalwahlen 2026
Wahltermin: 08.03.2026

Evtl. Stichwahl: 22.03.2026

Bei Interesse können sich gerne
engagierte Bürgerinnen und Bürger
an das Wahlamt persönlich, per Mail
an wahlen@bobingen.de oder
telefonisch an 08234 / 8002-27
wenden.

Bildquelle: canva.com

mailto:wahlen@bobingen.de


Sachstand Glasfaser
Deutsche Glasfaser:

Orts- / Stadtteile: Netz ausgebaut, 
Hausanschlüsse ausstehend

Deutsche Telekom:

Orts- / Stadtteile: Netzausbau beantragt

Stadtgebiet: Netzausbau beantragt ➔
kein Ausbau vor 2027

Gespräch mit der Deutschen Telekom 
findet im November 2025 statt.

Bildquelle: pixabay_planet_fox



Gehwege in den westlichen 
Bobinger Einfallstraßen
Grundsätzliche Problematik: 

Richtige Verhaltensweise bei Gehwegen mit
Zusatzzeichen „Radfahrer frei“.
Auf diesen Gehwegen müssen Radfahrende
Schrittgeschwindigkeit fahren. Allerdings ist
Schrittgeschwindigkeit nicht in der StVO
festgelegt. Gerichte gehen häufig von Werten
zwischen 5 und 15 km/h aus.
Wichtig § 1 StVO: ständige Vorsicht und
gegenseitige Rücksicht!

Bildquelle: Straßenverkehrsbehörde



Gehwege in den westlichen 
Bobinger Einfallstraßen

Vorschlag aus der Bürgerschaft: Zusätzliche Anbringung von Hinweisschilder wie
„Achtung Radfahrer auf der Fahrbahn“, „bis 6 km/h“ oder „Vorsicht Radfahrer“.

Grundsätzlich dürfen von Seiten der Straßenverkehrsbehörde nur Verkehrszeichen
angeordnet werden, die im Katalog zur StVO verzeichnet sind. Außerdem wird der
Grundsatz des sparsamen und damit übersichtlichen Umgangs mit Verkehrszeichen
immer wieder von der Polizei hervorgehoben.
Das Schild „Geisterradler“ in der Wertachstraße wurde ausnahmsweise auf Grund 
des tödlichen Unfalls von der Verkehrspolizei Augsburg-Land angebracht. 



Bürgeranliegen Tempo 30-Zone 
Hochstraße

Rund 400 Schreiben sind bei der
Stadtverwaltung zum Thema Tempo 30-
in der Hochstraße eingegangen. Nur
wenige davon von den Anliegern selbst.

Prüfung der Straßenverkehrsbehörde,
der Polizeiinspektion Bobingen sowie
dem Landratsamt Augsburg

Grafik: Kominfo



Tempo 30-Zone Hochstraße
Sach- und Rechtslage

Eine streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung darf an Hauptverkehrsstraßen nur dann
angeordnet werden, wenn im unmittelbaren Bereich von diesen Straßen Kindertagesstätten,
allgemeinbildende Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen und Spielplätzen anliegen.

Ausnahme (Möglichkeit zur Anordnung einer streckenbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzung):

1. Wenn aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht

2. Wenn ein allgemeines Risiko einer Beeinträchtigung von Leben und Gesundheit der
Verkehrsteilnehmer erheblich übersteigt.



Fußgängerüberweg im Bereich 
Hochstraße Höhe St. Wendelin
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